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Der Stadtanzeiger erscheint monatlich in einer Auflge von 13.000 Ex-
emplaren und wird kostenlos an die Haushalte im Stadtgebiet Haldens-
leben, Hillersleben, Neuenhofe, Bülstringen, Bebertal und Süplingen
verteilt.

Liebe Leserinnen und Leser
man mag es kaum noch glauben, aber es scheint doch so, dass
der Frühling sich endlich Bahn bricht. Trotz der diesjährigen
Wetterkapriolen dürfen wir hoffen, dass der traditionelle Jacobi-
Markt, ergänzt mit der neuen Veranstaltung „Spurensuche
Kunst“ ohne „Dekoration“ durch Schneewehen stattfinden
kann. Was alles angeboten wird, erfahren Sie auf der kommen-
den Seite.
Was mich freute: Zu regelrechten „Überstunden“ waren die
Stadträte des Hauptausschusses in der letzten Februar-Woche
gezwungen. Nicht weniger als 14 Aufträge im Gesamtwert von
mehr als 1,5 Millionen Euro vom Straßenbau im Gewerbegebiet
Südhafen über Schulsanierungen bis hin zur weiteren Rekon-
struktion von Schloss Hundisburg wurden erteilt – davon 12 an
Firmen aus dem Landkreis. Da zahlt es sich aus, dass die Stadt
Haldensleben finanziell nicht auf Rosen gebettet ist, aber hand-
lungs- und zahlungsfähig.
So hat unsere Stadt im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Städten einen genehmigten
Haushalt und kann Aufträge
auslösen – Aufträge, auf die
die Unternehmen in der Re-
gion angewiesen sind. Inso-
fern können nun nach dem
Tauwetter nicht nur die
Pflanzen wieder aufblühen.

Eine schöne Frühlingszeit
wünscht Ihnen

Norbert Eichler, 
Bürgermeister 

Kurz berichtet

TTaagguunngg  FFaammiilliieennbbeeiirraatt
Die nächste Sitzung des Familienbeirats findet am Don-
nerstag, dem 25. März, um 18.30 Uhr in der KulturFabrik
statt. In dieser Sitzung stellt der Familienbeirat die überar-
beitete Planung für den Spielplatz an der Rottmeisterstraße
vor. In dieser Überarbeitung flossen Vorschläge und Anre-
gungen von Anwohnern, Mitgliedern des Familienbeirats
und des Jugendforums sowie weiteren Interessierten mit
ein.

OOrrttsseeeessttrraaßßee  wwiirrdd  aauussggeebbaauutt
Die Stadt Haldensleben hat für den Zeitraum vom 28. Juni
bis 20. August den Ausbau der „Ortseestraße“ in Althal-
densleben geplant. Diesbezüglich findet am Dienstag, dem
23. März, um 17 Uhr im Innovationszentrum eine Bürger-
versammlung statt, auf der Mitarbeiter des Bauamtes alle
Eigentümer der anliegenden Grundstücke über die geplan-
te Tiefbaumaßnahme informieren. Zu dieser Bürgerver-
sammlung werden alle Eigentümer angrenzender Grund-
stücke eingeladen.

Aktuelles
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Aktuelles
Wasser- und Bodenanalysen in Haldensleben
Die Arbeitsgruppe für Umwelttoxikologie,
ein eingetragener Naturschutzverein, lädt
am Montag, den 22. März zu Wasser- und
Bodenanalysen ein. Jeder interessierte Bür-
ger kann im Zeitraum zwischen 12.00 und
13.00 Uhr im Rathaus, eine Wasser- und Bo-

denprobe gegen Kostenerstattung untersu-
chen lassen. Das Wasser kann sofort auf den
PH-Wert und die Nitratkonzentration unter-
sucht werden. Benötigt werden dafür min-
destens 500 ml frisch abgefülltes Wasser.
Weiterhin nimmt der Verein auch Bodenana-

lysen für eine Nährstoffbedarfsermittlung
entgegen. Hierzu ist es notwendig, an meh-
reren Stellen des Gartens Boden auszuhe-
ben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm der
Mischprobe für die Untersuchung zur Verfü-
gung stehen.

Der Jacobimarkt steht in diesem Jahr ganz
unter dem Motto „Kunst - Kultur “. Auf
dem Marktplatz erwartet die Besucher ein
großes Zelt, in dem Künstler und Handwer-
ker ihre Stücke und verschiedenste Hand-
werkstechniken präsentieren. Wandmale-
rei, Patchwork, Keramik aus der Töpfer-
werkstatt, moderne Holzskulpturen und
Modedesign sind nur einige Stationen, die
es zu bewundern gibt. Zudem präsentieren
zehn Autohäuser ihre Fahrzeuge und auch
die kleinen Besucher kommen auf ihre Ko-
sten mit Aktionen von Eisenbahn bis Karus-
sell.
Getreu nach dem Motto verwandelt sich
auch die Innenstadt in eine Kunstgalerie. In
diversen Schaufenstern lässt sich Kunst al-
ler Art entdecken. Am Sonntag können sich
die Besucher auf eine „Spurensuche Kunst“
begeben, die sie auf einem Rundgang durch
die Innenstadt zu allerlei ungewöhnlichen
Kunstorten führt. Der aufmerksame Gast
kann viel entdecken, so zum Beispiel die
Pantomimen im Schaufester in der Hagen-
straße Nr. 18 oder in der Marktpassage. Hier
ist für jeden etwas dabei. Traditionsgemäß
startet am Sonntag um 11 Uhr auch der
fünfte Haldensleber Staffellauf.
Für das leibliche Wohl sorgen etliche Stän-
de in der Hagenstraße und ein Busshuttle-
verkehr verbindet den Besuch auf dem Ja-
cobimarkt mit dem Frühlingsmarkt auf
Schloss Hundisburg.
Für die österliche Einstimmung sorgen im
Vorfeld schon auf dem Markt und in Schau-
fenstern Bastelarbeiten der Kindertages-
stätten sowie Sekundarschulen der Region.

Jacobimarkt mit Kunst, Handwerk und vielem zum Entdecken

Busshuttle
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Rathaus
Galerieeröffnung
„Die 12
Apostelinnen“
Beginn Rundgang

Schaufenster
Marktpassage
Pantomime Theater
Herzsprung
MDBeginn 

optikhaus apel -
Hagenstr. 8
Kinderschminken 

Bücherkabinett –
Hagenstr. 7
Magische Spiele-
reien mit Maik dem
Zauberer 

Musikschule
„Musikus“ -
Postplatz
Ein Blickwinkel in
die Musik   

Museum - Breiter
Gang
Vorführungen in der
Lithografie-werk-
statt

Schaufenster –
Hagenstr. 18
Pantomime 
Theater
Herzsprung MD

IntersportGroße-
Hagenstr. 23
„Kunst & Körper“
Vorführungen mit
BMX-Rädern in
einem Parcours

Buchladen 24
Hagenstr. 43
Lesungen für Kinder
& Jugendliche

KulturFabrik
Vernissage
„Pendelspuren“
Art & Style“ – Diana
Höding
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Aus der Wirtschaft
Vilomix in Haldensleben
Seit dem vergangenen Jahr laufen die
Bauarbeiten für den Haldensleber Stand-
ort der Deutschen Vilomix Tierernährung
GmbH an der Hafenstraße in Haldensle-
ben. Im September 2009 feierte das Un-
ternehmen das Richtfest des neuen Ver-
waltungsgebäudes, welches Ende Januar
fertig gestellt wurde. Die Büroräume sind
bereits voll ausgestattet und auch erste
Besprechungen fanden in den neuen Räu-
men statt. Mitten im Bau befindet sich
hingegen das eigentliche Premix- und Mi-
neralfutterwerk, in dem im Spätsommer
dieses Jahres mit der Produktion begon-
nen werden soll. 15 neue Arbeitsplätze
schafft das Unternehmen mit Sitz in Neu-

enkirchen-Vörden in Haldensleben. Die
ersten Mitarbeiter sind bereits in ihre Bü-
ros eingezogen und kümmern sich um die
Organisation vor Ort.
Beim Bau des Verwaltungstraktes und der
Produktionsstätten setzte das Unterneh-
men auf hier ansässige Firmen. Die Ent-
scheidung zur Investition in Haldensleben
fiel vor allem deswegen, „weil die Kreis-
stadt äußerst verkehrsgünstig gelegen ist.
So sind wir auch näher an den Kunden
dran“, ließ das Unternehmen zu Beginn
der Bauarbeiten verlauten. Der Transport
der Waren soll nicht nur über das Straßen-
netz geschehen, sondern ggf. auch über
die Binnengewässer geregelt werden.

Die Deutsche Vilomix GmbH wurde 1972
gegründet und hat ihren heutigen Haupt-
sitz in Neuenkirchen-Vörden, circa 30 Ki-
lometer nördlich von Osnabrück. Neben
der entstehenden Produktionsstätte in
Haldensleben hat das Unternehmen noch
einen weiteren Standort in Hessisch- Ol-
dendorf. Das Unternehmen stellt Mineral-
futter und Premix für Rinder, Schweine,
Geflügel, Pferde und Schafe her. Premix
sind Vormischungen (Mineralstoffe, Vit-
amine, Spurenelemente) die zur Herstel-
lung von Mischfutter für die Tierernäh-
rung benötigt werden. Die Zusammenset-
zung der Produkte erfolgt  kundenspezi-
fisch.

In der Hafenstraße geht es hoch her: Die Bauarbeiten am Vilomix Premix- und
Mineralfutterwerk sind in vollem Gang und sollen voraussichtlich im Sommer
abgeschlossen werden.

Das Verwaltungsgebäude der Deutschen Vilomix Tierernährung GmbH am
Standort in Haldensleben steht bereits und die ersten Mitarbeiter haben die
Büros bezogen.
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Amtliches

SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn Haldensleben, d. 08.03.2010
DDeerr  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr

AAmmttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 04. März 2010 im öffentlichen Teil folgende Beschlüs-
se gefasst:
1. Ernennung von stellv. Wehrleitern der Ortsfeuerwehr Haldensleben zu Ehrenbeamten und vorzeitige Abberufung aus dem 

Ehrenbeamtenverhältnis
2.Beschluss über die Aufwandsspaltung für die Straßenausbaubeitragsmaßnahmen in der Windmühlenbergstraße in Uthmöden 
3.Behandlung der Anregungen und Beschluss zur Feststellung der 13. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) 

der Stadt Haldensleben im Bereich der Biogasanlage Satuelle
4.Behandlung der Anregungen und Beschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Biogasanlage Satuelle“, 

Haldensleben OT Satuelle (einschl. Begründung mit Umweltbericht) als Satzung
5.Beschluss zur öffentlichen Auslage und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange der 

14. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Haldensleben im Bereich „Gewerbegebiet Südhafen II“
6.Beschluss zur öffentlichen Auslage und zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange des 

Entwurfes des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südhafen II“, Haldensleben
7.Beschluss zur Errichtung einer Erschließungsstraße im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südhafen II“

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner Sitzung am Donnerstag, dem 04. März 2010 im nichtöffentlichen Teil folgende Be-
schlüsse gefasst:
1. Neuvergabe des Strom-Konzessionsvertrages für die Ortsteile Hundisburg, Satuelle, Uthmöden ab dem 01.07.2011 sowie 

eines Gas-Konzessionsvertrages für den Ortsteil Hundisburg ab dem 01.11.2011 für eine Laufzeit von jeweils 20 Jahren
2.Zustimmung zur Belastung und Veräußerung eines Erbbaurechts, Grundstück der Gemarkung Haldensleben, Flur 5, 

Flurstück 1001/274 in der Größe von 1.189 qm
3.Aufhebung des Beschlusses 64-6.(V)/2010 vom 14.01.2010 und Beschluss über den Verkauf der Flurstücke 1609, 1604, 

1595, 1607, 1601, 1592, 1589, 1598 alle Flur 6, Gemarkung Haldensleben mit einer Gesamtfläche von 70.640 qm an die 
PROVISTA Siebenhundertsechsundachtzigste Verwaltungsgesellschaft mbH, Wandsbeker Straße 3 – 7, 22127 Hamburg 

E i c h l e r 

BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

Die Stadt Haldensleben sucht für die Schiedsstelle
eeiinnee  sstteellllvveerrttrreetteennddee  SScchhiieeddssffrraauu  bbzzww..  eeiinneenn  sstteellllvveerrttrreetteennddeenn  SScchhiieeddssmmaannnn..

Die Schiedsperson wird für eine Amtszeit von 5 Jahren gewählt und ist ehrenamtlich tätig. Eine Einstellung ist damit nicht 
verbunden.
AAuuffggaabbeenn::
Schiedspersonen sind juristische Laien, die
· vermögensrechtliche Streitigkeiten (z.B. Ansprüche aus Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, auf Schadenersatz, 

Schmerzensgeld, Herausgabe, Beseitigung, Unterlassung, Wahrung nachbarrechtlicher Belange)
· nicht vermögensrechtliche Streitigkeiten (z.B. Verletzung der persönlichen Ehre)
· strafrechtliche Vergehen (z.B. Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung)
auf der Basis einer gütlichen Einigung bereinigen. 

VVoorraauusssseettzzuunnggeenn  uunndd  FFäähhiiggkkeeiitteenn::
· Wohnsitz in Haldensleben oder den Ortsteilen
· Wahlberechtigung
· Vollendung des 25. Lebensjahres
· Streitigkeiten, sachlich, vorurteilsfrei und besonnen schlichten zu können
· „natürliche Autorität“ und Unbescholtenheit

Die Schiedspersonen können zur Fortbildung Lehrgänge beim Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen besuchen. Die Ko-
sten hierfür werden von der Stadt Haldensleben übernommen. Telefonische Rückfragen werden unter 03904/479-162 erbeten.
Interessierte Personen werden gebeten, eine kurze Bewerbung mit Lebenslauf bis zum 30.04.2010 zu richten an:

Stadt Haldensleben
Rechts- und Ordnungsamt
Markt 20-22
39340 Haldensleben

Der Stadtrat wählt aus den eingehenden Bewerbungen die Schiedsperson aus.
Die bisherige Amtsinhaberin steht nach Ende der Amtszeit (Oktober 2010) nicht mehr für das Amt der Stellvertreterin zur Verfügung.
Eine Einarbeitungsphase der neu gewählten Schiedspersonen wäre wünschenswert.
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Amtliches

SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn
DDeerr  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

FFeessttsstteelllluunnggssbbeesscchhlluussss  ddeerr  1133..  ÄÄnnddeerruunngg  ddeess  wwiirrkkssaammeenn  FFllääcchheennnnuuttzzuunnggssppllaanneess  ((FFNNPP))  ddeerr  SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04.03.2010 die im Rahmen der Beteiligungsverfah-
ren nach den §§ 2, 3 und 4 Baugesetzbuch (BauGB) vorgebrachten Anregungen und Hinweise gemäß § 1 Abs. 7 BauGB gegen-
einander und untereinander gerecht abgewogen. Der Abwägungsvorschlag wurde gebilligt.

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat den Feststellungsbeschluss (Beschluss-Nr. 70-7.(V)/2010) zur 13. Änderung des 
wirksamen FNP der Stadt Haldensleben gefasst.

Der Änderungsbereich ergibt sich aus dem angeführten Kartenausschnitt.

Der Bürgermeister wurde durch den Stadtrat beauftragt, die 13. Änderung des wirksamen FNP bei der höheren Verwaltungs-
behörde zur Genehmigung vorzulegen sowie die Erteilung der Genehmigung ortsüblich bekannt zu geben.

Die Durchführung des 13. Änderungsverfahrens des wirksamen FNP der Stadt Haldensleben beinhaltet nachfolgende 
Änderung:

Im Änderungsbereich werden die bisher dargestellte Fläche für die Landwirtschaft sowie die Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung NE (Naturnahe Eingrünung als Obstbaumallee entlang der Kreisstraße) zukünftig als Sondergebiet für die energetische
Nutzung von Biomasse (SO Bioenergie) i.S.d. § 11 BauNVO dargestellt.

Anmerkung:
Bebauungspläne müssen aus dem wirksamen Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt sein. Um entsprechend
der städteplanerischen Ziele der Stadt Haldensleben die Voraussetzungen für die Ausarbeitung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes „Biogasanlage Satuelle“ zu schaffen, wurde im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 BauGB das 13. Änderungsver-
fahren des wirksamen FNP der Stadt Haldensleben durchgeführt.

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat den Satzungsbeschluss (Beschluss-Nr. 
71-7.(V)/2010) zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Biogasanlage Satuelle“, Haldensleben, OT Satuelle, gefasst. 

Haldensleben, 05.03.2010

E I C H L E R 



SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn
DDeerr  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

1144..  ÄÄnnddeerruunnggssvveerrffaahhrreennss  ddeess  wwiirrkkssaammeenn  FFllääcchheennnnuuttzzuunnggssppllaanneess  ((FFNNPP))  ddeerr  SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn  uunndd  BBeebbaauuuunnggssppllaann  
""GGeewweerrbbeeggeebbiieett  SSüüddhhaaffeenn  IIII"",,  HHaallddeennsslleebbeenn  

ÖÖffffeennttlliicchhee  AAuusslleegguunngg  ddeerr  EEnnttwwüürrffee  ggeemmääßß  §§  33  AAbbss..  22  BBaauuggeesseettzzbbuucchh  ((BBaauuGGBB))

Der Stadtrat der Stadt Haldensleben hat in seiner öffentlichen Sitzung am 04.03.2010 die Entwürfe der 14. Änderung des wirk-
samen FNP sowie des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südhafen II“, Haldensleben, einschließlich der Begründung gebilligt
und beschlossen (Beschluss-Nr. 66-7.(V)/2010 und 67-7.(V)/2010), diese gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen.

Die Entwürfe der Bauleitplanungen einschließlich Begründung sowie die wesentlichen Stellungnahmen aus der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB werden 

vvoomm  2222..0033..22001100  bbiiss  eeiinnsscchhlliieeßßlliicchh  zzuumm  2211..0044..22001100  ((AAuusslleegguunnggssffrriisstt))
im Bürgerbüro der Stadt Haldensleben, Markt 20, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.

Es liegen folgende Arten umweltbezogener Informationen vor:
· Umweltbericht (Teil B der Begründung),
· Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen,
· Schalltechnische Untersuchung für den Bebauungsplan.

Über den Inhalt der Bauleitplanungen im Bereich des „Gewerbegebietes Südhafen II“, Haldensleben, wird während der übli-
chen Dienststunden (Zi. 204, Bauamt) auf Verlangen Auskunft erteilt. Während der Auslegungsfrist können von jedermann An-
regungen zum Planentwurf schriftlich oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den 
Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Da das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahme mitgeteilt wird, ist die Anschrift
des Verfassers anzugeben.

Ein Normenkontrollantrag gemäß § 47 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gegen diesen Bebauungsplan ist unzulässig, wenn
die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen dieser öffentlichen Auslegung nicht oder
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.

Haldensleben, 05.03.2010

E I C H L E R

FNP-Ausschnitt mit Darstellung des Änderungsbereiches Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergibt sich aus 
der 14. Änderung folgender Darstellung:

Amtliches
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Amtliches

SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn  
DDeerr  BBüürrggeerrmmeeiisstteerr

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunngg

BBeesscchhlluussss  üübbeerr  ddiiee  vvoorrzzeeiittiiggee  EErrrriicchhttuunngg  ddeerr  EErrsscchhlliieeßßuunnggssaannllaaggee  iimm  GGeellttuunnggssbbeerreeiicchh  ddeess  BBeebbaauuuunnggssppllaanneess  „„GGeewweerrbbeeggeebbiieett
SSüüddhhaaffeenn  IIII““,,  HHaallddeennsslleebbeenn

Gemäß des § 125 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004, zuletzt geändert durch
Artikel 4 G. v. 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), beschloss der Stadtrat der Stadt Haldensleben in seiner öffentlichen Sitzung am
04.03.2010 (Beschluss-Nr. 69-7.(V)/2010) die vorzeitige Errichtung der Erschließungsanlage im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Südhafen II“, Haldensleben.

Die Lage ergibt sich aus dem angeführten Kartenausschnitt.

Die Stadt Haldensleben beabsichtigt, eine Erschließungsstraße zwischen dem Kreisverkehr B 245/Waldring und der 
Kronesruhe/Hinzenbergstraße zu errichten. Sie dient einerseits der Erschließung von neuen Gewerbeflächen im Südhafen II
und andererseits einer verbesserten Anbindung des Sondergebietes Hafen-Süd. Gleichzeitig entlastet sie somit die 
Kronesruhe/ Hinzenbergstraße als temporären Zubringer bis zur Fertigstellung der B 245n, die sich gegenwärtig im 
Planfeststellungsverfahren befindet.

Da kein rechtsverbindlicher Bebauungsplan vorliegt, ist die Erstellung einer Erschließungsanlage dennoch möglich, wenn ein
Verfahren nach § 125 Abs. 2 BauGB durchgeführt wird. Dies bedeutet, dass die von der Erschließungsmaßnahme berührten
privaten und öffentlichen Belange zu ermitteln (einschließlich der umweltschützenden Belange nach § 1a BauGB) und nach § 1
Abs. 7 BauGB gegeneinander und untereinander gerecht abzuwägen sind. 

Die Stadt Haldensleben hat sich dafür entschieden, im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes, in 
dessen Geltungsbereich sich die geplante Erschließungsstraße befindet, die abwägungsrelevanten Belange abschließend zu 
ermitteln.

Zur Ermittlung der privaten und öffentlichen Belange wurden folgende Schritte durchgeführt:
· Bürgerversammlung am 18.01.2010,
· Beteiligung der von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange bis zum 29.01.2010 

(Scoping-Termin am 22.01.2010),
· Erarbeitung eines Landschaftspflegerischen Begleitplans,
· Erstellung eines Schalltechnischen Gutachtens.

Die Abwägung der einzelnen öffentlichen und privaten Belange ergab, dass die städtebaulichen Zulässigkeitsvoraussetzungen
für die vorzeitige Errichtung der Straße erfüllt sind. Bei der Erschließungsstraße stehen die Förderung wirtschaftlicher Belange
und die Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze in Industrie und Gewerbe im Vordergrund. Dem entgegen steht die 
Beeinträchtigung der Belange von Natur und Landschaft sowie der Landwirtschaft. Die weiteren Belange, insbesondere des
Natur- und Immissionsschutzes, wurden beachtet. 

Dieser Beschluss tritt am Tage seiner Bekanntmachung in Kraft.

Haldensleben, 05.03.2010

E I C H L E R 
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Aktuelles

AA  uu  ss  ss  cc  hh  rr  ee  ii  bb  uu  nn  gg

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück der 

Gemarkung: Uthmöden,
Flur: 4,
Flurstück: 388/179,
Größe: 464 m²,
Lage: Erknerstraße

zum Verkauf an.

Das vorgenannte Grundstück ist geeignet zum Zwecke der Bebauung 
mit einem Einfamilienwohnhaus.

Der Kaufpreis beträgt insgesamt 9.280,00 €.

Interessenten bewerben sich bitte schriftlich bei der Stadt Haldensleben, 
Abt. Liegenschaften, Markt 20-22, 39340 Haldensleben oder per Mail unter 
Grundstuecke@Stadt-Haldensleben.de

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904 479-138.

AA  uu  ss  ss  cc  hh  rr  ee  ii  bb  uu  nn  gg

Die Stadt Haldensleben bietet das Grundstück Magdeburger Straße 46 zum Verkauf an.
Kaufgegenstand sind die Flurstücke 3601 und 244/8 der Flur 4 in der Gemarkung Haldensleben in Größe von gesamt 535 m². 
Das Grundstück liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet der Stadt Haldensleben.

Der Verkehrswert beträgt 19.000,00 €

Das Grundstück wurde im Rahmen des Architektenwettbewerbs „Mut zur Lücke“ überplant. Als mögliche Bebauung wurden in
diesem Zusammenhang ein Mehrfamilienhaus bzw. Reihenhaus für bis zu vier Familien oder zwei Einfamilienhäuser vorge-
schlagen. Der rückwärtige Hofbereich bietet Platz für Terrassen mit Gartenanbindung. Die umgebende, schützende Mauer ge-
währleistet einen sicheren Spielbereich für Kinder.
Das Grundstück stellt bei einer Neubebauung eine Kombination aus zentrumsnahem Wohnen in Verbindung mit allen Vorteilen
eines Ein- bzw. Mehrfamilienhauses in der Innenstadt dar.

Vorschlag für eine mögliche Neubebauung 
(Platz 1 des Architektenwettbewerbs)

Interessenten bewerben sich bitte schriftlich bei der Stadt Haldensleben, Grundstücksabteilung, Markt 20-22, 
39340 Haldensleben oder per Mail unter Grundstuecke@Stadt-Haldensleben.de.

Telefonische Auskünfte erhalten Sie unter der Telefonnummer 03904/479-138.
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Aus dem Bürgerbüro

MMiikkrroozzeennssuuss  22001100  --  rruunndd  1122  000000  HHaauusshhaalltt  wweerrddeenn  bbeeffrraaggtt

Bereits seit Jahresbeginn 2010 erhalten Haushalte Sachsen-Anhalts Post vom Statistischen Landesamt. Mit diesen Briefen wird
der Besuch eines Erhebungsbeauftragten angekündigt. Dieser unterstützt im Auftrag des Statistischen Landesamtes die auch
als „Kleine Volkszählung“ (Mirkozensus) benannte jährliche Haushaltsbefragung.

Der Mikrozensus wird im gesamten Bundesgebiet durchgeführt, es werden Daten über die Bevölkerungsstruktur, die wirtschaft-
liche und soziale Lage der Bevölkerung sowie über Familien, Haushalte und den Arbeitsmarkt erhoben. Darüber hinaus werden
in diesem Jahr auch Angaben zu Wohnsituation am Befragungsort, Miete und Nebenkosten erfragt. Integriert in den Mikrozen-
sus ist die Erhebung über den Arbeitsmarkt für alle Mitgliedsstaaten der EU.

Die Information sind Grundlage für viele gesetzliche und politische Entscheidungen. Der Mikrozensus ist für viele Sachfragen im
Bereich Haushalt und Familie die einzige statistische Informationsquelle.

Rechtsgrundlage der Erhebung ist das vom deutschen Bundestag am 24.Juni 2004 beschlossene Mikrozensusgesetz (BGBL. I S.1350).

Beim Mikrozensus handelt es sich um eine Flächenstichprobe für bewohnte Gebäude. Sie umfasst ein Prozent der Bevölkerung.
Die Stichprobenziehung erfolgt nach einem mathematischen Zufallsverfahren und ist im Mikrozensusgesetz vorgeschrieben. Da
die Qualität der zu berechnenden Ergebnisse entscheidend von der Einhaltung der repräsentativen Auswahl abhängt, besteht
für alle betreffenden Haushalte und Personen nach § 7 des Mirkozensusgesetz in Verbindung mit § 15 Bundesstatistikgesetz
Auskunftspflicht. Die in den ausgewählten Wohnungen lebenden Haushalte werden 4 aufeinander folgende Jahre befragt.
Pflicht ist auch die vollständige und wahrheitsgemäße Beantwortung der Fragen.

Die vom Statistischen Landesamt geschulten und zuverlässigen Erhebungsbeauftragten kündigen ihren Besuch schriftlich an
und können sich durch einen amtlichen Ausweis legitimieren. Sie sind zu strikter Verschwiegenheit und Geheimhaltung ver-
pflichtet. Alle erhobenen Einzelangaben unterliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen der Geheimhaltungspflicht und wer-
den weder an Dritte weitergegeben noch veröffentlicht. Sie dienen ausschließlich der Hochrechnung zu Landes- bzw. Regional-
ergebnissen. Die Auskünfte werden nach Eingang der Unterlagen im Statistischen Landesamt anonymisiert.

Der geringste Zeitaufwand entsteht, wenn die Fragen gegenüber dem Erhebungsbeauftragten mündlich beantwortet werden.
Der Haushalt kann den Erhebungsbogen auch selbst ausfüllen und direkt an das Statistische Landesamt senden oder die Aus-
künfte telefonisch erteilen. Das Statistische Landesamt bittet alle Haushalte, die im verlaufe des Jahres 2010 ein Schreiben des
Amtes in ihren Briefkästen finden, die arbeit der Erhebungsbeauftragten und des Statistischen Landesamtes zu unterstützen.

Ihr Bürgerbüro

EEiinnkkoommmmeennsstteeuueerreerrkklläärruunngg  22000099

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die Vordrucke für die Einkommensteuererklärung für das Jahr 2009 und die CD für die elektronische Steuererklärung (ELSTER)
können ab sofort in Ihrem Bürgerbüro zu den Sprechzeiten abgeholt werden. Die Zusendung der Formulare und eine Beratung
zum Thema „Steuererklärung“ ist leider nicht möglich. 
Abgabefristen für die Steuererklärung: wenn Sie zur Abgabe verpflichtet sind: bis 31.Mai 2010

wenn Sie die Veranlagung beantragen: bis 31.Dezember 2013
Antrag auf Arbeitnehmer-Sparzulage bis 31.Dezember 2013

Ihr Bürgerbüro

EEhhee--  uunndd  AAlltteerrssjjuubbiillääeenn  22001100

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Sie begehen im Jahr 2010 Ihren 50.; 60. 65., 70. oder gar Ihren 75. Hochzeitstag ? Zu diesem Ehrentag möchten Ihnen die
Landesregierung und die Stadtverwaltung gratulieren.
Da in Ihrem Bürgerbüro zum Teil unvollständige Unterlagen über Eheschließungen vorliegen, werden alle Ehejubilare gebeten,
sich bei der Meldebehörde der Stadtverwaltung bald möglichst zu melden. Bitte bringen Sie Ihre Eheurkunde mit, damit wir
die Daten mit der Urkunde abgleichen können.
Haben Sie kein Ehejubiläum aber Sie begehen Ihren 70., 75., oder 80., 81., 82. …….Geburtstag, werden unsere Glückwünsche
in der Volksstimme übermittelt.
Wünschen Sie keine Gratulation, ob nun Ehejubiläum oder Geburtstag, sprechen Sie bitte im Bürgerbüro vor. 
Bitte bringen Sie bitte Ihren Personalausweis und ggf. Ihre Eheurkunde mit.

Ihr Bürgerbüro
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Aktuelle Veranstaltungstipps

Veranstaltungen
KKuullttuurrFFaabbrriikk
14. März, 11.00 Uhr
Klassisches Konzert mit der Kammermusik. Eintritt: 10 €
16. März, 11.00 Uhr
„Nils Holgerson und die Wildgänse“ - Zum Gedenken an den
70. Todestag von Selma Lagerlöf.
18. März, 19.00 Uhr
"Rosenerfahrung und Rosenleidenschaft". Dia – Vortrag mit
der Rosenfreundin Eilike Vemmer.
19. März, 19.00 Uhr
"Die Freiheit nehm ich mir" - Katy Karrenbauer liest aus ihrem
neuesten Buch. Eintritt: 10 €
21. März, 10.00 Uhr
Medizinischer Sonntag: „Aktuelle Aspekte bei der Erstellung
von Patientenverfügungen und Vollmachten als prophylakti-
sche Maßnahme beim Auftreten schwerer Erkrankungen“.

KKIINNOOTTHHEEKK
23. März, 09.00 Uhr
“Das kleine Gespenst” - ab 6 Jahren. Eintritt frei

KKIINNOOTTHHEEKK
23. März,11.00 und 19.00 Uhr
"Wir können auch anders" - Eine Komödie in satirisch Form
zur Umbruchsituation nach der Wende in Ostdeutschland.
Eintritt: 3,00 € / 19:00 Uhr
27. März, 19.00 Uhr
Franziska Troegner: "Für's Schubfach zu dick". Eintritt: 12,00 €
28. März, 15.00 Uhr
Vernissage Art & Style "Pendelspuren" von Diana Höding. 
30. März, 19.30 Uhr
Zusammenkunft der Aquarienfreunde. Gäste sind herzlich
willkommen.
01. April, 10.00 Uhr
EuroMed - Ihr Partner in Sachen Kur. 

06. April, 18.30 Uhr
Schulung für ältere Verkehrsteilnehmer durch Gerhard Höfer,
Ohrekreisverkehrswacht.
HHuunnddiissbbuurrgg
14. März, 17.00 Uhr, Eichsfelder Saal
"Spieglein, Spieglein an der Wand..." mit dem Trio Musiquette. 
16. März, 19.00 Uhr, Schlosscafé
Heimatkundlicher Stammtisch - Das Programm der Musikaka-
demie 2010, Gesprächsp. Prof. Rolf-Dieter Arens
29. März, 09.00 bis 12.00 Uhr, Haus des Waldes
Ferienwerkstatt: Osterschmuck basteln aus Naturmaterialien
für Kinder ab 5 Jahren.
03. April, 19.30 Uhr, Landschaftspark
Osterfeuer
05. April, 14.00 Uhr
Kulturgeschichtlicher Spaziergang „Johann Gottlob Nathusius
in Althaldensleben“. Treffpunkt: Klosterhof/ Berufsschulzen-
trum. Veranstalter: Museum Haldensleben 
07. April, 09.00 bis 13.00 Uhr, Haus des Waldes
Ferienaktion: Waldhasen und verlorene Eier. Kinder ab 7 J.
MMaasscchhee
03. April, 20.00 Uhr
Osterfeuer
MMuusseeuumm
27. März, 17.00 Uhr
Eröffnung der Kabinettausstellung Franz Schicketanz.

CCaafféé  EEiinnhhoorrnn
den ganzen Monat März
Unter dem Motto: "Das Einhorn im Osternest" veranstaltet
das Einhorn-Team Osterbastelei nach Vereinbarung gern auch
für Kindergartengruppen und Schulklassen. Anmeldung unter
Tel. 03904/710740
14. April, 18.00 Uhr
Autorenlesung von Prof. Dr. Gerald Wolf im Café Einhorn zu sei-
nem neuen Wissenschaftsroman "Glaube mir, es gibt mich nicht“.

Frühlingsmarkt auf Schloss Hundisburg Gut Knut lädt ein
Am 27. und 28. März verwandelt sich das
Gelände rund um Schloss Hundisburg wie-
der in einen großen Markt. 
Weit über 70 Stände garantieren einen loh-
nenswerten Besuch. Zahlreiche Produkte
aus der Region wie Ziegenkäse, Wurst,
Brot, Honig, Obst, Gemüse, Blumenzwie-
beln, Stauden, Blumen sowie Kunstge-
werbliches und Handwerkliches werden am
Sonnabend von 11 bis 18 Uhr und am Sonn-
tag von 10 bis 18 Uhr zum Verkauf angebo-
ten.
Neben vielen kulinarischen gibt es auch
wieder kulturelle Leckerbissen. So ist am
Sonnabend, 27. März, ein Auftritt des Cho-
res Gutenswegen ab 15 Uhr geplant. Für
musikalische Unterhaltung sorgt der Mu-
sikclub Haldensleben am Sonntag ab 14 Uhr
auf dem Schlosshof. An beiden Tagen sorgt
ein Leierkastenmann mit seiner Musik für
Stimmung. 
Für die Kleinen steht eine Hüpfeburg be-
reit, auf der sie sich mit buntgeschminkten

Gesichtern nach Herzenslust austoben
können.

Die Frauengruppe „BARTHA“ gewährt ei-
nen Blick in die Spinnstube. Spinnen, We-
ben, Färben und auch Filzen steht hier auf
dem Programm. Der Schlossladen ist an
beiden Tagen geöffnet und bietet originelle
Geschenkideen.
Im  Haus des Waldes kann an beiden Tagen
Osterschmuck aus Naturmaterialien herge-
stellt werden und in der Schlossscheune
können die Kinder wieder basteln.
Der symbolische Eintritt zum Markt von 1
Euro wird zur Unterstützung der weiteren
Rekonstruktion von Schloss, Barockgarten
und Landschaftspark genutzt. Kinder ha-
ben freien Eintritt. 
Ein Busshuttle-Service zwischen Haldens-
leben und Hundisburg ermöglicht den Gä-
sten auch einen Besuch des Jacobi-Marktes
in Haldensleben.  

Nicht nur in Hundisburg wird der Frühling
festlich eingeläutet, sondern auch auf Gut
Knut in Ackendorf. Die Gäste werden am
Sonntag, dem 21. März, von 10 bis 16 Uhr
mit einer bunten Mischung aus Kunst, Ge-
nuss und Lebensart verwöhnt. Ein Besuch,
der sich auf jeden Fall lohnt.



Bereitschaftsdienste
NNoottffaallllpprraaxxiiss  iimm  SSaannaa  OOhhrree--KKlliinniikkuumm,,  KKiieeffhhoollzzssttrr..  2277
Mo/Di/Do: 19.00 - 22.00 Uhr; Mi/Fr: 14.00 - 22.00 Uhr
Sa/So/Feiertag : 09.00 - 13.00 Uhr und 15.00 -  22.00 Uhr
Telefon: 03904 / 47 43 93

KKiinnddeerräärrzzttee
12.03. – 16.03. und 18.03.
KKiinnddeerraarrzzttpprraaxxiiss,, Waldring 104, Tel. 03904/42654
17.03. und 19.03. – 21.03.
PPrraaxxiiss  MMeeddiicceenntteerr,, Gerikestr. 4, Tel. 2292 oder 41011
22.03. – 23.03. und 25.03.
KKiinnddeerraarrzzttpprraaxxiiss,, Waldring 104, Tel. 03904/42654
24.03. und 26.03 – 30.03.
PPrraaxxiiss  MMeeddiicceenntteerr,, Gerikestr. 4, Tel. 2292 oder 41011
31.03.
KKiinnddeerraarrzzttpprraaxxiiss,, Waldring 104, Tel. 03904/42654
01.04. – 06.04.
PPrraaxxiiss  MMeeddiicceenntteerr,, Gerikestr. 4, Tel. 2292 oder 41011
07.04. und 09.04.
KKiinnddeerraarrzzttpprraaxxiiss,, Waldring 104, Tel. 03904/42654
08.04.
PPrraaxxiiss  MMeeddiicceenntteerr,, Gerikestr. 4, Tel. 2292 oder 41011
TTiieerräärrzzttee
12.03. – 18.03.
DDVVMM  HHeerrrr,, Erxleben, FU: 0171/6836436
Dr. Fürst, Angern, Tel.: 039363/97652
Dr. Pohl, Haldensleben, FU: 0179/9065142
19.03. – 25.03.
TTÄÄ  EEddlleerr,, Alleringersleben, FU: 0172/3903368
TTÄÄ  KKüünnnneemmaannnn,, Haldensleben, FU: 0171/4811543
DDVVMM  DDüüsseeddaauu,, Lindhorst, Tel. 039207/80205
26.03. – 01.04.
FFTTAA  HHeeiilliiggttaagg,, Siestedt, FU: 0173/6127486
DDVVMM  LLooddddeerrss,, Süplingen, Tel. 039053/272
DDrr..  NNiicckkoollll,, Burgstall, FU: 0172/3208715
02.04. – 08.04. 
DDVVMM  SSttüürrzzeell,, Wassensdorf, Tel. 039002/8503
DDrr..  WWeehhmmeeiieerr,, Berenbrock, FU: 0151/56315618
FFTTAA..  BBaallkkoo,, Meitzendorf, FU: 0172/3983328
Tierheim: 039058/3012

AAppootthheekkeenn
12.03., 18.03., 24.03., 30.03., 04.04.
BBäärreenn--AAppootthheekkee,, Amselweg 13, Tel. 03904/46065
13.03., 19.03., 25.03., 31.03., 09.04.
HHaaggeenn--AAppootthheekkee,, Hagenstraße 56, Tel. 03904/48530
14.03., 20.03., 26.03., 01.04., 02.04.
RRaattss--AAppootthheekkee,, Markt 5, Tel. 03904/45092
15.03., 21.03., 27.03., 03.04., 04.04.
RRoollaanndd--AAppootthheekkee,, Gerikestraße 4, Tel. 03904/71520
16.03., 22.03., 28.03., 05.04., 06.04.
SSoonnnneenn--AAppootthheekkee,, Waldring 64a, Tel. 03904/45561
17.03., 23.03., 29.03., 07.04.
AAppootthheekkee--AAlltthhaallddeennsslleebbeenn,, Neuhaldensleber Str. 46, 
Tel. 03904/66080

Weitere Bereitschaftsdienste
SSttaaddttwweerrkkee  HHaallddeennsslleebbeenn  GGmmbbHH,, Tel. 03904/4773
AAbbwwaasssseerrvveerrbbaannddeess  ""UUnntteerree  OOhhrree"",, Tel. 03904/66806 

SSttaaddtt  HHaallddeennsslleebbeenn (außerhalb der Arbeitszeit), Tel. 0171/7646040
RRuuffbbeerreeiittsscchhaafftt  ddeerr  WWOOBBAAUU  uunndd  WWBBGG  ""RRoollaanndd""  HHaallddeennsslleebbeenn
HHeeiizzuunngg//SSaanniittäärr:: Tel.: 0700 96 228 726
EElleekkttrroo:: TTeell..:: 0700 96 228 353
RRoohhrrvveerrssttooppffuunnggeenn  aauußßeerrhhaallbb  ddeerr  WWoohhnnuunngg  uunndd  WWaasssseerreeiinn--
bbrruucchh  iimm  KKeelllleerr:: Tel.: 0170 53 94 506

Kirche
Ev. Pfarramt M. Luther Haldensleben
Dieskaustraße 16, Tel. 03904/44104
Gottesdienste: 
Althaldensleben: Abendmahls GD, 02.04., 15.00 Uhr
Familien GD, 04.04., 10.00 hr
Christenlehre: dienstags, 15.00 Uhr
Konfirmanden 7. Klasse: donnerstags, 17.00 Uhr
Konfirmanden 8. Klasse: mittwochs, 16.00 Uhr
Ev. Pfarrämter St. Marien Haldensleben
Pf. Land, Burgstraße 9, Tel. 03904/40519
Pf. Hilbert Burgstraße 5, Tel. 03904/40891
Gemeindebüro, Gärhof 7, Tel. 03904/725761
Öffnungszeiten: Di., Do. 10.00-12.30 Uhr u. Do. 14.00-16.00 Uhr
Gottesdienste in der Marienkirche: sonntags, 9.30 Uhr
Abendmahls GD und Blauer Ring: 01.04., 18.00 Uhr
Abendmahls GD und Kinderchor: 02.04., 09.30 Uhr
Abendmahls GD am Ostermorgen: 04.04., 06.00 Uhr
Familien GD: 04.04., 09.30 Uhr
Predigt GD: 05.04., 09.30 Uhr 
SStt..  MMaarriieenn  aamm  BBeerrgg::
Junge Gemeinde: freitags, 19.00 Uhr
GGäärrhhooff  77
Frauenhilfe: 06.04., 14.30 Uhr
Kantorei: 07.04., 20.00 Uhr
Christliche Suchtgruppe: donnerstags, 19.30 Uhr
Kath. Gemeindeverbund Aller - Ohre  St. Christophorus
Haldensleben, Kirchgang 1
Gottedienste:
Haldensleben, St. Johannes Baptist, Kirchgang 1
So.: 9.00 Uhr, Mi. 9.30 Uhr (Josefinum), Do: 9.00 Uhr
Haldensleben, St. Liborius. Gerikestr. 26, 
So.: 10.30 Uhr, Di.: 9 Uhr, Do., 18 Uhr, Fr.: 8.30 Uhr
Kontakt: Gemeindeverbundsleiter: Pf. M. Sternal, Kirchgang 1
Tel. 03904/44108, Fax. 03904/499674
E-Mail. haldensleben.johannes-baptist@bistum-magdeburg.de
Besuch in den Krankenhäusern nach tel. Absprache.
Landeskirchlichen Gemeinschaft 
Ohreland, Bülstringer Str. 42, 39340 Haldensleben, 
Tel. 03904/462301
Gottesdienst: sonntags, 17.00 Uhr
Hauskreis: montags, 19.30 Uhr
Teenager: 12.03., 09.04., 17.00 Uhr
Evangel. Freik. Gemeinde
Hoffnungsgemeinde Haldensleben, Hafenstraße 10, 
Tel. 03904/64208, E-Mail: Thefamilyparents@aol.com
Gottesdienst: sonntags, 10.00 Uhr
Jugendstunde: samstags, 18.00 Uhr
Hauskreis: 16., 30.03., 19.30 Uhr 
Bibelgespräch: 23.03., 19.30 Uhr
Gebetskreis: 25.03., 18.00 Uhr

Adressen und Infos
Haldensleben Information
Hagenstraße 21 am Postplatz 
Tel.: 03904/40411, E-Mail: info@haldensleben.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr.: 9.00-13.00 Uhr und 13.30-18.00 Uhr
sowie April bis September Sa: 09.30 - 12.30 Uhr

BBeeii  lleebbeennssbbeeddrroohhlliicchheenn  NNoottffäälllleenn,,  HHaavvaarriieenn  uunndd  BBrräännddeenn  RReettttuunnggsssstteellllee  ddeess  KKrreeiisseess,,  NNoottrruuff  111122,,  TTeell..  0033990044//4422331155  ooddeerr  4422332211

Service
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Service
Jugendweihe
Interessenvereinigung, Magdeburger Str. 44, 39340 Haldensl.
Tel 0171/3301667, Öffnungszeiten: Di. 15.00-18.30 Uhr
Schuldner- und Insolvenzberatung des DPWV
Waldring 113b, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/464629, 
Fax: 464630, Mo./Di.: 9.00-12.00 Uhr;  Di./Do.: 14.00-18.00 Uhr
Drogen- und Suchtberatungsstelle des DPWV
Waldring 113b, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/65684, 
Fax: 462446
Mo./Do./Fr.: 09.00-12.00 Uhr; Di.: 14.00-18.00 Uhr
Do.: 16.30-17.30 Uhr; sowie n. V.
Gesprächskreises “Angehörige Suchtkranke”: 31.03., 15.00 Uhr 
Erziehungs- u. Familienberatungsstelle des DPWV
Süplinger Str. 35, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/41468
Mo./Di.: 08.00-18.00 Uhr; Mi./Do.: 08.00-15.00 Uhr
Fr.: 08.00-12.00 Uhr; sowie n. V.
Außenstelle WMS, Bahnhofstr. 20, Tel. 039201/32854
Do.: 13.30- 15.00 Uhr
Schwangerschafts- u. Sexualberatungsstelle der AWO 
Schützenstraße 48, 39340 Haldensleben, Tel. 03904/65809
Mo.: 13.00-16.00 Uhr, Di.: 8.00-10.00 u. 13.00-18.00 Uhr
Do.: 08.00-11.00 und 13.00-18.00 Uhr mit Terminen 
sowie Mi./Fr.: n. V.
Mobile Frauenberatungsstelle ESCAPE – Notausgang
Projekt vom Frauenhaus Wolmirstedt, Tel: 039201/709765
Notdiensttelefon (24 Std.) 0175/2763313
Träger: Rückenwind e.V. BBG
Sprechzeit in Haldensleben, Gerikestr. 104, (Landratsamt)
1. Donnerstag im Monat, 14.00-16.00 Uhr
KulturFabrik
Gerikestraße 3a, Alsteinklub, Tel. 03904/40159, 
E-Mail: kulturfabrik@haldensleben.de Bibliothek, 
Tel. 03904/49530, E-Mail: bibliothek@haldensleben.de
AAllsstteeiinnkklluubb::
Mo./Mi./Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr
Di./Do.: 10.00 - 18.00 Uhr; Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr
SSttaaddtt--  uunndd  KKrreeiissbbiibblliiootthheekk::
Mo./Fr.: 13.00 - 16.00 Uhr
Di./Do.: 10.00 - 18.00 Uhr; Sa.: 10.00 - 12.00 Uhr
KULTUR-Landschaft Haldensleben-Hundisburg
Schloss, 39343 Hundisburg, Telefon 03904/44265
E-Mail: info@schloss-hundisburg.de
Öffnungszeiten Schlossladen: Sonnabend, Sonntag und an 
gesetzlichen Feiertagen: 11 Uhr – 16 Uhr
Haus des Waldes
Sitz: Schloss Hundisburg, 39343 Hundisburg, 
Tel. 03904/668757, E-Mail: haus-des-waldes@t-online.de 
Di.–Fr.: 09.00 - 15.00 Uhr; So.: 14.00 - 17.00 Uhr
Eintritt: Erwachsene 2 Euro, ermäßigt 1 Euro
ÖKOschule Hundisburg
im Haus des Waldes, Schloss, 39343 Hundisburg, 
Tel. 03904/668757
Mo.–Do:8.00-12.00 Uhr, Gruppen vorher anmelden!
Museum Haldensleben
Breiter Gang 1, 39340 Haldensleben, Telefon 03904/2710, 
E-Mail: museumhaldensleben@t-online.de
Öffnungszeiten: Di.–Fr.: 09-12 u. 14-17 Uhr; So.: 10-12 u. 14-17 Uhr
Feuerwehrmuseum
des Feuerwehrverein Haldensleben e.V.
Gerikestraße 96a- 39340 Haldensleben
Besichtigung nach Absprache möglich mit:
Gerd Machlitt: Tel: 03904/2320 oder
Bernd Sollors: Tel: 03904/473 1260, oder 0173/9115777
Homepage: www.feuerwehrverein-haldensleben.de

Gesundheits- und Behinderten-Sportverein Haldensleben e. V.
Magdeburger Str. 44, 39340 Haldensleben, 
Tel. 03904/65210, E-Mail: info@gbs-hdl.de
Selbsthilfekontaktstelle Landkreis Börde
Magdeburger Str. 44, 39340 Haldensleben, 
Tel. 03904/6685177, E-Mail: selbsthilfe@gbs-hdl.de
Mo. – Fr.: 08.00 – 17.00 Uhr; sowie n V.
Musikclub Haldensleben e.V., 
Bornsche Straße 1, Telefon 0152 /27430318
Vorstellung, Anmeldung Sa. 9.30-11.30 Uhr
Musikschule des Landkreises Börde
Anmeldung über das Sekretariat der Grundschule 
„Gebrüder Alstein“, Telefon 03904/2690
Kreis- und Stadtarchiv Haldensleben
Bülstringer Str. 30, 39340 Haldensleben
Tel. 03904/40169, Fax. 45540, Internet: www.boerdekreis.de 
E-mail: boerdekreisarchiv@haldensleben.de
Öffnungszeiten: Di.: 09-18 Uhr, Do.: 09-16 Uhr, Fr.: 09-11 Uhr
Seniorenbegegnungsstätte, Hagenstraße 60a
Tel. 03904/2310
regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen:
Mo.: 13.00 Uhr – Treffen d. Rommeefreunde

14.00 Uhr – Gymn. der SHG Osteoporose
Di.: 09.30 Uhr – Seniorentanzgruppe

14.00 Uhr – Seniorenchor
14.00 Uhr – Handarbeitszirkel

Mi.: 09.30 Uhr – Seniorentanzgruppe
Do.: 10.00 Uhr – Seniorentanzgruppe

14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00-16.00 Uhr – Sprechst des Stadtseniorenrats
Mi: 19.30-21.30 Uhr – Chorprobe des Vereins
Männerchor „Liederkranz Haldensleben e.V.“
Seniorenbegegnungsstätte, Waldring 73
Mo.: 13.00 Uhr – Chorprobe, 14.00 Uhr – Spielenachmittag
Di.: 14.00 Uhr – Handarbeitsnachmittag
Mi.: 14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00 Uhr – Gymnastiknachmittag
Seniorenbegegnungsstätte, Alsteinstraße 26
Mo.: 14.00 Uhr – Gymnastiknachmittag
Di.: 14.00 Uhr – Spielenachmittag
Mi.: 14.00 Uhr – Kaffeenachmittag
Do.: 14.00 Uhr – Bastelnachmittag
Elterninitiative Begegnungsstätte f. Jugendliche e.V. „KIDS&CO“ 
Waldring 113f , Tel. 03904/64538, Mail: KiKo-Hdl@t-online.de
Mo.–Do.: 14.00-20.00 Uhr; Fr.:14.00-24.00 Uhr
Sa.: 16.00-24.00 Uhr; in den Ferien ab 12 Uhr 
Im Angebot sind: Dartspiel, Tischtennis, Billardspiel, Kreatives
Gestalten, Gesellschaftsspiele u.a.
Jugendmühle e.V.
Neuhaldensleber Str. 46g, 39340 Haldensleben, Tel.
03904/498801
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 13.00-21.00 Uhr; Fr.: 3.00-20.00 Uhr
Sa.: 15.00 - 20.00 Uhr; in den Ferien:10–21 Uhr
CLUBHAUS FLORISSIMA 
“Flora” e.V. Förderverein für seelisch kranke Menschen
Dessauerstr. 35, 39340 Haldensleben, Tel.: 03904/65204,
werktags von 11.30 bis 16.30 Uhr 
Mo.: Sport/Spielenachmittag
Die.: Wochenveranstaltungen; Mi.: Ausflüge
Do.: alltagspraktische Angebote;    Fr.: Schwimmen
Christlicher Verein Junger Menschen, CVJM
Holzmarktstraße 6, Tel. 03904/71942
weitere Infos unter: www.cvjm-haldensleben.de
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Warum Frühjahrsputz -
 wie wär’s mit einer neuen Wohnung? 

2 1/2-Raum-Wohnung
Waldring 20, 56 m²
EG, Balkon, san. Bad 
265,00 € zzgl. NK

Zum Beispiel:



DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

Ab sofort alle Häuser 
mit 3fachverglasung 

(K-Wert 0,7)
und Solaranlage für 

Warmwasserbereitung

• Neubau von Einfamilienhäusern

• Immobilienverkauf

• Baubetreuung

• Verkauf Baugrundstücke

• Vermietung von Wohnungen

• Hausverwaltung

• Hausmeisterservice

LEISTUNGSANGEBOT
DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

z.B. 122 qm Wfl z.B. 91 qm Wfl z.B. 129 qm Wfl

DHH Bungalows EFH

Grundstücke ab 408 qm !

Aktuelles Angebot!

Bungalow 113 qm
4 Zi, Küche, Bad,

HWR, GWC,

nur 104.500 Euro

Rohde & Partner GbR
Baubetreuung Finanzierung Immobilien

Hagenstr. 33 in 39340 Haldensleben Tel.: (0 39 04) 4 00 11

www.rohde-und-partner.com

Wir bauen für Sie

Massive Bauweise
zu fairen Preisen und

freier Planung

Rohde & Partner Ihr Partner rund um die ImmobilieGbR -

z.B. 122 qm Wfl z.B 91 qm Wfl z.B. 113 qm Wfl

Baugebiet Haldensleben”Schützenstraße”
Grundstücke können ab sofort reserviert werden!!!

Sparkassen-Finanzgruppe

Geben Sie sich nicht mit 08/15 zufrieden. Denn beim Girokonto der Sparkasse ist mehr für Sie drin: mehr Service, erstklassige Beratung rund ums 
Thema Geld und ein dichtes Netz an Geschäftsstellen mit den meisten Geldautomaten deutschlandweit. Mehr Infos in Ihrer Geschäftsstelle oder 
unter www.kreissparkasse-boerde.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.

Top-Service statt 08/15.
Das kostenlose Girokonto für Kinder und Jugendliche.

Voller Service, volle Leistung, ohne Kosten!




